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	Betriebsanweisung
gem. § 12 BetrSichV
	Datum:
	Verantwortliche*r:
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Arbeitsbereich:
	Kurzbezeichnung:
	Unterschrift:
	 

	 
	
	Mäharbeiten
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT
	 

	 
	Tätigkeiten mit Rasenmähern, Aufsitzmähern
	 

	 
	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	▪ Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Teile bei Aufenthalt im Arbeitsbereich
▪ Gefahr von Schnittverletzungen durch Schneidwerkzeug, z. B. bei Störungsbeseitigung, Reinigung, in das Mähwerk geratende 
   Hände/Füße durch Unachtsamkeit oder aufgrund von Aus-/Abrutschen
▪ Verletzungsgefahr durch ungewollte Freisetzung gespeicherter Energie (aus Federn, hydraulischen Systemen, durch 
    Schwerkraft)
▪ Gesundheitsgefahren durch Abgase, Lärm, Stäube
▪ Verbrennungsgefahr bei Berührung heißer Maschinenteile
▪ Infektionsgefahr durch aufgewirbelte Krankheitserreger in Tierkot
▪ Stolpern beim Rückwärtsgehen
	 

	 
	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
	 

	 
	[image: Ähnliches Foto]
[image: Fußschutz-tagen]
[image: Ähnliches Foto]
		Gehörschutz:
Fußschutz:
Sichtbarkeit:

	Bei Geräten mit Verbrennungsmotor Gehörschutz tragen
Sicherheitsschuhe tragen
Bei Arbeiten an Verkehrswegen Warnweste tragen


Verhaltensweise:
▪ Bei der Beschaffung auf geringe Lärmemissionen und vorhandene Konformitätserklärung achten
▪ Betriebsanleitung beachten
▪ Bei Geräten mit Verbrennungsmotor mögl. benzolarme Kraftstoffe verwenden, Luftfilter sauber halten, Motor regelmäßig warten
▪ Mähgeräte dürfen nur von unterwiesenen Personen benutzt werden
▪ Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn, insbes. der Schutzeinrichtungen auf Vorhandensein und Funktionsfähigkeit sowie des 
   Werkzeugs auf Beschädigungen
▪ Geräte mit Sicherheitsmängeln nicht benutzen
▪ Fremdkörper, ggf. Hundekot auf zu bearbeitender Fläche vor Arbeitsbeginn entfernen
▪ Sich bei der Lösung arretierter Geräteteile außerhalb des Bewegungsbereichs aufhalten
▪ Schnitthöhe nur bei Stillstand des Werkzeugs einstellen
▪ Sicherheitsabstand zu Personen gem. Herstellerangaben einhalten
▪ An Böschungen immer quer zum Hang mähen
▪ Möglichst vorwärtsgehend mähen, um die zu bearbeitende Fläche einzusehen und die Stolpergefahr zu senken
▪ Außerhalb der Pflegefläche ist das Mähwerk auszuschalten
▪ Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen benutzen und nicht rauchen
▪ Mähgeräte nur mit ausgeschaltetem Motor transportieren, Ladung bei Transport auf einem Fahrzeug sichern
▪ Bei Aufsitzmähern: Zusätzlich Betriebsanweisung „Schlepper“ beachten
	 

	 
	VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL
	 

	 
	
	[bookmark: _GoBack]▪ Beim Beseitigen von Störungen oder bei Instandhaltungsarbeiten Gerät ausschalten, warten bis das Werkzeug steht, 
   Gerät gegen ungewolltes Einschalten sichern
▪ Beim Arbeiten mit Werkzeug immer Schutzhandschuhe tragen
	 

	 
	VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE
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	▪ Este Hilfe leisten
▪ Rettungswagen alarmieren und einweisen, Tel.: 112
▪ Ersthelfer*in alarmieren; Namen und Kontakte siehe Alarmplan
	 

	 
	INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ
	 

	 
	
	▪ Regelmäßige Prüfung durch dazu befähigte Personen
▪ Vorgaben des Herstellers zur Instandhaltung beachten
▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen
	 

	 
	 
 
 
 
 
	




image1.jpeg
®
LEUPHANA

UNIVERSITAT LUNEBURG




image2.emf



image3.jpeg




image4.png




image5.jpeg




image6.emf



